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 Veröffentlicht am 18.10.1988

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §13 Abs1;

GewO 1973 §361;

GewO 1973 §87 Abs1;

Rechtssatz

Gem § 87 Abs 1 GewO ist die Gewerbeberechtigung von der Beh (§ 361 GewO) zu entziehen, wenn u.a. auf den

Gewerbeinhaber die Voraussetzungen für einen Ausschluss gem § 13 Abs 1 GewO zutre en. Daraus folgt für

Anmeldungsgewerbe, dass kein Ausschluss von der Gewerbeausübung zu verfügen, sondern die

Gewerbeberechtigung zu entziehen ist, wenn Gewerbeausschlussgründe erst nach einer das Gewerberecht

begründenden Gewerbeanmeldung entstehen.
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